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Bauleitplanung der Gemeinde Sassenburg 
Bebauungsplan: „Bernsteinsee – Neufassung; 2. Änderung“ Ortsteil Stüde 
Beteiligung am Planverfahren gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum o.g. Planverfahren erhalten Sie folgende Stellungnahmen: 
 
 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
zu der o. g.  Fassung bitte ich folgende Anmerkungen zu berücksichtigen: 
 

1. Die Baugrenzen sollten zum eindeutigen Verständnis in der Planzeichnung eingetragen sein.  
2. In den textlichen Festsetzungen sollte erwähnt werden, dass Terrassen zur max. zulässigen 

Grundfläche hinzugerechnet werden. 
3. Die Festsetzung, dass überdachte Stellplätze nicht direkt an das Wochenend- oder Ferienhaus 

angebaut werden dürfen, sollte durch die Festlegung eines Mindestabstandes konkretisiert wer-
den. 

 
Hinsichtlich der textlichen Festsetzungen im Sondergebiet “SO WOCH“ habe ich folgende An-
merkung: 
 

 Ziffer 2.2.4: 
Laut der Begründung (S. 19) soll die Grundfläche für überdachte oder nicht überdachte Stellplätze 
mit ihren Zufahren sowie für untergeordnete Nebenanlagen künftig insgesamt maximal 40 m² be-
tragen. In Ziffer 2.2.4 der textlichen Festsetzungen heißt es jedoch, dass die zulässige Grundflä-
che für überdachte oder nicht überdachte Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie für untergeordnete 
Nebenanlagen jeweils maximal 40 m² beträgt. Statt “jeweils“ sollte die Formulierung “insgesamt“ 
verwendet werden. 

 
Brandschutz 
 
Allgemein: 
 
Zur Sicherstellung der Löschwasserbereitstellung wurden durch den Planaufsteller keine oder 
geringe Angaben gemacht. 
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Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwasserversorgung gehört neben der abhängigen 
Löschwasserversorgung (Hydranten im Trinkwassernetz) auch eine unabhängige Löschwas-
serversorgung (z.B. Löschwasserbrunnen). Die Wasserversorgungsunternehmen gehen, aus 
trinkwasserhygienischen Gründen, zwischenzeitlich dazu über die vorhandenen Versorgungs-
leitungen mit geringeren Rohrdurchmessern zu versehen, um die Verkeimung des Trinkwas-
sers so gering wie möglich zu halten. In Neubaugebieten werden daher auch Leitungsnetze 
mit geringen Rohrdurchmessern verbaut. Die geringen Rohrdurchmesser führen dazu, dass 
über das Hydrantennetz nicht die erforderliche Löschwassermenge zum Grundschutz zur 
Verfügung gestellt werden kann. 
 
Zu dem Bauvorhaben wird nach Prüfung der vorliegenden Unterlagen aus brandschutztech-
nischer Sicht wie folgt Stellung genommen: 
 
Gebietstypik: 
 
 nicht in Arbeitsblatt W405 enthalten, daher Festlegung: 
Sondergebiete (SO), [2 Vollgeschosse, GRZ: 0,2, GFZ: 0,4] mit min. 48 m³ m³/h,  
  

 nicht in Arbeitsblatt W405 enthalten, daher Festlegung: 
Sondergebiete (SO), [1 Vollgeschosse, GRZ: 0,2, GFZ: 0,2] mit min. 48 m³ m³/h, 
 

 nicht in Arbeitsblatt W405 enthalten, daher Festlegung: 
Sondergebiete (SO), [3 Vollgeschosse, GRZ: 0,4, GFZ: 1,2] mit min. 96 m³ m³/h, 
  

 nicht in Arbeitsblatt W405 enthalten, daher Festlegung: 
Sondergebiete (SO), [1 Vollgeschosse, GRZ: 0,05, GFZ: 0,05] mit min. 48 m³ m³/h, 
  

 

 
Bemessung: 
 
Gegen den B – Plan bestehen gemäß der zur Zeit vorgelegten Zeichnungen und Beschrei-
bungen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, wenn nachfolgende Bedingun-
gen erfüllt bzw. Auflagen aufgenommen und bei der Planerstellung und Ausführung der Er-
schließung beachtet werden: 
 

1. Zum Grundschutz hat die Löschwasserbereitstellung für die geplanten Gebietstypen 
 

Sondergebiete (SO) mit min. 48 m³ m³/h, 
 Sondergebiete (SO) mit min. 48 m³ m³/h, 
 Sondergebiete (SO) mit min. 96 m³ m³/h, 
 Sondergebiete (SO) mit min. 48 m³ m³/h, 

 
für zwei Stunden als Löschwassergrundsicherung durch die Gemeinde zu erfolgen. Kann der Be-
darf nicht durch die öffentliche Wasserversorgung (Hydrantennetz) oder unerschöpfliche Wasser-
quellen zur Verfügung gestellt werden, ist der Löschwasserbedarf über unabhängige Löschwas-
serentnahmestellen (z.B. Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.) sicherzustellen. Die 
Wasserentnahmestellen dürfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt sein. Die 
erste Löschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als 75 m Lauflinie von den entsprechenden 
Gebäuden entfernt sein. Der tatsächliche Löschwasserbedarf und die Lage der Löschwasserent-
nahmestellen sind mit dem Gemeinde-/Samtgemeinde-/Stadtbrandmeister festzulegen. Dies ent-
spricht der Fachempfehlung „Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflä-
chen“ der AGBF, des DFV und des DVGW (Stand 04/2018). 
 

2. Werden in den geplanten Gebietstypen größere Objekte angesiedelt (z.B. Alten- und Pflege-
heime, Sonderbauten u. ä.) ist zum vorhandenen Grundschutz zusätzlich Löschwasser für den 
Objektschutz erforderlich. Die erforderliche Löschwassermenge für den Objektschutz richtet sich 
nach der Art und der Größe des Objektes. 
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3. Liegen Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt oder liegt die oberste 
Wandöffnung oder sonstige Stellen die zum Anleitern bestimmt sind mehr als 8 m über der Gelän-
deoberfläche, sind befestigte Zu - und Durchfahrten erforderlich und entsprechende Wendemög-
lichkeiten (Wendehammer) für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 t und einem 
zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t vorzusehen. §1 DVO-NBauO 
 

Hinweis: 
Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden. (§4 NBauO in Verbindung 
mit §§1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr) 
 
 
Kreisarchäologie 
 
Nach Unterlagen und Wissen der Kreis- und Stadtarchäologie Gifhorn sind in dem geplanten 
Bereich keine Bodendenkmale bekannt. Gegen das o. g. Vorhaben bestehen daher aus Sicht 
der Bodendenkmalpflege keine Bedenken.  
 
Es ist nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, die 
dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde / der Kreis- und Stadtarchäologie 
(Herrn Dr. Eichfeld, Tel. 05371/3014; ingo.eichfeld@gifhorn.de) gemeldet werden müssen (§ 
14 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz - NDSchG). Möglicherweise auftretende 
Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert zu belassen und vor Schaden 
zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
 
Stellungnahmen seitens der Baudenkmalpflege erfolgen separat.  
 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
In der Umgebung eines Baudenkmals dürfen nach § 8 NDSchG Anlagen nicht errichtet, ge-
ändert oder beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beein-
trächtigt wird. Bauliche Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals sind so zu gestalten 
und instand zu halten, dass eine solche Beeinträchtigung nicht eintritt.  
 
Nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) bedarf einer Genehmigung der 
Denkmalschutzbehörde, wer in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erschei-
nungsbild des Denkmals beeinflussen, errichten, ändern oder beseitigen will. Diese Geneh-
migung ist gemäß § 10 Abs. 3 NDSchG zu versagen, soweit die Maßnahme gegen dieses Ge-
setz verstoßen würde.  
 
In der Umgebung des geplanten Gebietes sind keine Baudenkmale nach § 4 Niedersächsi-
sches Denkmalschutzgesetz vorzufinden. 
 
Somit sind Auflagen seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde nicht erforderlich.  
 
 
Kreisstraßenwesen 
 
Das Plangebiet „Bernsteinsee“  grenzt von Westen her an die freie Strecke der Kreisstraße 
29. 
 
Den straßenrechtlichen Vorgaben des § 24 (1) 1 NStrG entsprechend, wird im B-Plan für den 
gesamten Bereich entlang der K 29 eine 20 m breite Bauverbotszone freigehalten. 
 
Für den gesamten Bereich entlang der K 29 – mit Ausnahme der vorhandenen Einmündun-
gen – ist das Verbot jeglicher Zu- und Abfahrt- sowie Zu- und Abgangsmöglichkeiten auf-
recht zu erhalten. 
 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über die vorhandenen Erschlie-
ßungsstraßen. 
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Alle künftig ggf. erforderlich werdenden Immissionsschutzmaßnahmen gehen zu Lasten der 
Gemeinde Sassenburg. 
 
Der Landkreis ist von jeglichen, aus der Umsetzung dieses B-Planes entstehenden Kosten 
freizuhalten.  
 
Gegen den Planentwurf bestehen keine Bedenken. 
 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Stellungnahme Oberflächengewässer 
 
Im Plangebiet befinden sich mehrere Gewässer, die als Wasserflächen I, II und III (Bern-
steinsee) festgesetzt werden.  
 
Die Errichtung von Anlagen in und an Gewässern gemäß § 36 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG), bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 57 Niedersächsisches Wasser-
gesetz (NWG), gleiches gilt für Ersatzneubauten oder wesentliche Änderungen vorhandener 
Anlagen. 
 
Veränderungen der Gewässer oder ihrer Ufer bedürfen einer wasserrechtlichen Plangenehmi-
gung nach § 68 WHG. 
 
Die Kammerung des Scheidegrabens und die Anlage von Blänken als Kompensationsmaß-
nahmen sind ebenfalls plangenehmigungsbedürftig. Der Antrag ist bei der unteren Wasser-
behörde einzureichen. 
 
Von den Aufforstungen als Kompensation für den Bebauungsplan sind mehrere Gewässer III. 
Ordnung betroffen. 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 der Verordnung zur Schau- und Unterhaltungsordnung der Gewässer III. 
Ordnung im Landkreis Gifhorn ist an Gewässern III. Ordnung ein beidseitiger 5 m breiter 
Streifen entlang der oberen Böschungskante so zu bewirtschaften, dass die Unterhaltung 
nicht beeinträchtigt wird.  
Dieser Streifen muss mit Räumgeräten befahrbar sein. 
Der Unterhaltungsstreifen am neuen Abfanggraben auf dem Flurstück 17/1 der Flur 7, Ge-
markung Neudorf-Platendorf, ist in einer Breite von 5 m ab Böschungsoberkante von Be-
pflanzungen frei zu halten, um die Gewässerunterhaltung nicht zu behindern.  
 
Für den linearen Weiden-Birken-Sumpfwald am südlichen Gewässerrand des Scheidegrabens 
auf dem Flurstück 17/1 ist eine Ausnahme von der Unterhaltungsordnung zu beantragen. 
Am Gewässer III. Ordnung südlich entlang des Flurstücks 32/3 der Flur 2, Gemarkung Neu-
dorf-Platendorf, ist der Unterhaltungsstreifen in einer Breite von 5 m ab Böschungsoberkante 
frei zu halten. 
 
 
Untere Abfallbehörde 
 
Stellungnahme aus Sicht der Durchführung der Abfallentsorgung: 
 
Bereits in der Beteiligung nach §4 (1) BauGB wurde meinerseits darauf hingewiesen, dass 
konkrete Angaben zur Abfallentsorgung für das gesamten Plangebiet erforderlich sind. 
 
Es wird daher auf den § 16, Abs. 7 und Abs. 8, der Abfallbewirtschaftungssatzung des Land-
kreises Gifhorn hingewiesen: 
Campingplätze, Ferienhaus- und Wochenendhausgebiete sowie Ferienhausgruppen werden 
durch Sammelbehälter an zentralen Standorten, die für die Sammelfahrzeuge leicht erreich-
bar sind, entsorgt (siehe Abs. 8). Wenn die Mehrheit der betroffenen Grundstückseigentümer 
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eine Entsorgung durch Einzelbehälter wünscht und der Landkreis zustimmt, finden die Vor-
schriften für Einzelgrundstücke Anwendung. Der Landkreis behält sich in diesen Fällen je-
doch vor, für die getrennte Erfassung von Altpapier Sammelbehälter an zentralen Orten be-
reitzustellen. 
Die bereits bestehende Abfallentsorgung ist zu erläutern, Sammelplätze sind zu benennen 
und in der Planung darzustellen. 
 
 
 
 
 
Untere Boden- und Immissionsschutzbehörde  
 
Auf die Stellungnahme der UIB/UBB vom 18.02.2010 zum Flächennutzungsplan „24. Ände-
rung“ sowie dem Bebauungsplan „Feriengebiet Bernsteinsee“ der Gemeinde Sassenburg wird 
verwiesen: 
 
„Aus Sicht des Bodenschutzes wird auf die Anwendung der Leitfadens „Bodenschutz in der 
Umweltprüfung nach BauGB“ hingewiesen, welcher in Niedersachsen per gemeinsamen Er-
lass des Nds. Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz und des Nds. Ministeriums für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit vom 06.11.2009 zur Anwendung kommt. 

Darüber hinaus wird auf einen Eintrag im Altlastenverzeichnis hingewiesen.  
Im Bereich des Campingplatzes (Neu) befindet sich eine Verdachtsfläche (Altablagerung; 
Kennziffer 1510254003) welche im weiteren Verfahren zu berücksichtigen ist.  
Insbesondere ist zu beurteilen, welche Gefahren sich durch die Planänderungen ergeben 
können.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Fachbereich Umwelt, Abteilung Ab-
fallwirtschaft des Landkreises Gifhorn.  
 
Es wird empfohlen, wegen der intensiven Nutzung der Region durch Erdölförderungen, dass 
Nds. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover an den Planungen zu beteili-
gen. 
 
Aus Sicht des Immissionsschutzes wird empfohlen, den von den Sondergebieten ausgehen-
den Lärm aufzuzeigen und bezüglich dessen Immissionsverhaltens in angrenzenden Gebie-
ten fachlich zu beurteilen.“ 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Leopold  
 


